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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1983

Norm

ABGB §1416

Rechtssatz

Die Erklärung des Schuldners, welche Forderung er als getilgt angesehen wissen will, ist ein einseitiges

empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Gemäß § 914 ABGB ist sie daher immer so auszulegen, wie dies der Übung des

redlichen Verkehrs entspricht. Das bedeutet in zweifelhaften Fällen, dass sie so zu verstehen ist, wie der Empfänger der

Erklärung dies objektiv verstehen musste.
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